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Einleitung

Die Entwicklung des kollektiven Rechtsschutzes in Deutschland und der Euro-
päischen Union schreitet mit zunehmend größeren Schritten voran. Viele europäi-
sche Mitgliedsstaaten verfügen bereits über kollektive Rechtsschutzinstrumente,
welche besonders häufig im Bereich des Verbraucherrechts, der Produkthaftung und
im Kartellrecht Anwendung finden.1

Auch in Deutschland wurden vielfach rege Diskussionen über die Notwendigkeit
von kollektiven Rechtsschutzinstrumenten geführt. Diese Diskussionen ebbten
häufig jedoch zu schnell wieder ab, um ein wirkliches Umdenken in der deutschen
Vorstellung vom individualistisch geprägten Rechtsschutz bewirken zu können. So
folgte auch auf die Einführung des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes
(KapMuG) im Jahr 2005 und seine Novellierung im Jahr 2012 erst einmal ein langes
Warten des deutschen Gesetzgebers auf europäische Impulse2.

Die Verabschiedung der Musterfeststellungsklage im Jahr 2018 hat einmal mehr
den Fokus auf die (Weiter-)Entwicklung kollektiver Rechtsschutzinstrumente in
Deutschland gelegt. Dieser Trend wird nunmehr durch die neuesten Gesetzge-
bungsentwicklungen auf europäischer Ebene beschleunigt.

I. Die Einführung der Musterfeststellungsklage
als Reaktion auf den „Dieselskandal“

Die Rechte von Verbrauchern stärken und ihnen die Rechtsdurchsetzung er-
leichtern – dieses Ziel hatte sich die Bundesregierung auf die Fahne geschrieben, als
sie den „Entwurf eines Gesetzes zur Einführung einer zivilprozessualen Muster-
feststellungsklage“3 am 05. Juni 2018 dem Bundestag übermittelt hat.4

Wenngleich – oder auch gerade weil – das Gesetzgebungsverfahren im engeren
Sinne in einem zehntägigen Parforceritt abgeschlossenwurde5, stieß der Vorschlag in
der juristischen Fachwelt auf tiefgreifende Kritik.6

1 Siehe hierzu die Übersicht von Meller-Hannich, Gutachten A zum 72. Deutschen Ju-
ristentag, A 18 f.

2 Meller-Hannich, Gutachten A zum 72. Deutschen Juristentag, A 12.
3 BT-Drs. 19/2507.
4 BT-Drs. 19/2507, S. 1.
5 Siehe zum Ablauf des Gesetzgebungsverfahrens ausführlich unter Teil 2 A. III. Das

Gesetzgebungsverfahren zur Einführung der Musterfeststellungsklage.



Nachdem der Gesetzesentwurf zur Musterfeststellungsklage am 05. Juni 2018 im
Bundestag vorgelegt worden war, hat er im Folgenden das Gesetzgebungsverfahren
in einem unvergleichlichen Spurt durchlaufen –mit Erfolg: Bereits am 14. Juni 2018
hat der Bundestag denGesetzesentwurf imAnschluss an die zweite und dritte Lesung
vom selben Tag in der Ausschussfassung7 angenommen.8

Damit hat die Musterfeststellungsklage die Ziellinie gerade noch vor Eintritt der
zum Ende des Jahres 2018 drohenden Verjährung eines Großteils der Ansprüche aus
dem Dieselskandal überschritten. Nach Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am
17. Juli 2018 ist das „Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfest-
stellungsklage“ (MuFKlG) am 01. November 2018 in Kraft getreten.9 Noch am
selben Tag hat der Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherver-
bände (vzbv) in Kooperation mit dem ADAC, wie zuvor bereits medial angekün-
digt,10 seine Klage gegen die Volkswagen AG (VW) beim Oberlandesgericht
Braunschweig eingereicht und damit die bundesweit erste Musterfeststellungsklage
erhoben.11 Die teilweise öffentliche Bekanntmachung erfolgte am 26. November
2018.12

1. Ein „stumpfes Schwert“ für den Verbraucherschutz?

In der juristischen sowie journalistischen Öffentlichkeit hat dieser Vorstoß des
Gesetzgebers zweifelsohne hohe Wellen geschlagen. Bereits im Vorfeld wurde
insbesondere aus Wirtschaftskreisen der Einzug „amerikanischer Verhältnisse“13

6 Schon zum Diskussionsentwurf kritisch etwa: Kranz, NZG 2017, 1099 ff.; Halfmeier,
ZRP 2017, 201 ff.; Habbe/Gieseler, BB 2017, 2188 ff. Zum verabschiedeten Gesetz etwa:
Merkt/Zimmermann, VuR 2018, 363 ff.; Schneider, BB 2018, 1986 ff.; Waclawik, NJW 2018,
2921 ff.

7 BT-Drs. 19/2741.
8 BR-Drs. 268/18, S. 1; BT-PlPr. 19/39, S. 3753 D, 3754 A.
9 Gesetz zur Einführung einer zivilprozessualen Musterfeststellungklage v. 12.07.2018,

BGBl. I 2018, S. 1151–1155.
10 vzbv, Pressemitteilung v. 12.09.2018, abrufbar unter: https://www.vzbv.de/sites/default/

files/2018-09-12_pm_vzbv_adac_mfk_final.pdf (letzter Abruf: 12.12.2021).
11 OLG Braunschweig, 4 MK 1/18, einsehbar unter: https://www.bundesjustizamt.de/DE/

Themen/Buergerdienste/Klageregister/Klagen/201802/KlagRE_2_2018.html (letzter Abruf:
12.12.2021).

12 OLG Braunschweig, Beschl. v. 23.11.2018 – 4 MK 1/18.
13 Das Narrativ der „amerikanischen Verhältnisse“ wird seit vielen Jahren ins Feld geführt,

wenn Gründe zur Verhinderung oder Abmilderung kollektiver Rechtsschutzinstrumente ge-
sucht werden. Die Ablehnung „amerikanischer Verhältnisse“ hat auch längst Einzug in die
deutsche Rechtswissenschaft gehalten und ist dort allgegenwärtig, siehe etwa 72. DJT, Be-
schlüsse, S. 8, abrufbar unter: https://djt.de/wp-content/uploads/2020/03/181130_djt_internet_
72_beschluesse.pdf (letzter Abruf: 12.12.2021). Betrachtet man jedoch beispielsweise die
effektive und zügige Abwicklung des Dieselskandals in den USA und die weitreichende
Entschädigung der geschädigten Verbraucher, so lassen sich durchaus Vorteile der „amerika-
nischen Verhältnisse“ gegenüber dem deutschen Rechtssystem feststellen. Womöglich gründet
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befürchtet.14 In der Tagespresse hingegen wurde die Musterfeststellungsklage, alias
„die deutsche Sammelklage“15, als Allheilmittel gegen Großkonzerne im Diesel-
skandal bejubelt.16 Schnell wurden aber auch jene Stimmen immer lauter, die in der
Musterfeststellungsklage lediglich ein „stumpfes Schwert“17 für den Verbraucher-
schutz sehen.18 So erteilte etwa der 72. Deutsche Juristentag (DJT) 2018 in Leipzig
der Musterfeststellungsklage frühzeitig eine Absage:

„Die Musterfeststellungsklage ist als unzureichend abzulehnen, weil sie die mit Streu-
schäden einhergehenden Defizite bei der Sanktionierung und Prävention von Rechtsbruch
nicht behebt, für eine effektive Bewältigung von Massenschadensereignissen ungenügend
ist und die Justiz nicht entlastet.“19

Des Weiteren wird in der Literatur kritisiert, dass das Musterfeststellungsver-
fahren Verbraucher in ihrem Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103
Abs. 1 GG verletze.20 Diese Bedenken wurden im Gesetzgebungsverfahren schlicht
mit der Begründung abgetan, dass die Teilnahme am Musterfeststellungsverfahren
für die Verbraucher freiwillig sei und daneben nach wie vor die Möglichkeit einer

hierin die eigentliche Sorge vor den insbesondere aus Wirtschaftskreisen gefürchteten „ame-
rikanischenVerhältnissen“. Ausführlich hierzu:Röthemeyer, MFK, Teil I Einführung Rn. 90 ff.
m.w.N.; Röthemeyer, VuR 2020, 130 ff.; Augenhofer, Wortprotokoll 19/15, S. 13. In diese
Richtung etwa auch: Heese, JZ 2019, 429, 432, 434; Rotter, VuR 2019, 283, 291; Stadler, VuR
2020, 163, 165; Koch, MDR 2018, 1409, 1410; Augenhofer, NJW 2021, 113 f.; vzbv, Stel-
lungnahme, S. 5; Guggenberger/Guggenberger, MMR 2019, 8, 12; Tilp/Schiefer, NVZ 2017,
14, 18.

14 BDI, Stellungnahme, S. 1; BDI, Einführung amerikanischer Rechtsverhältnisse in der EU
vermeiden, 15.08.2018, abrufbar unter: https://bdi.eu/themenfelder/recht/zivil-und-prozess
recht/#/artikel/news/einfuehrung-amerikanischer-rechtsverhaeltnisse-in-der-eu-vermeiden/
(letzter Abruf: 12.12.2021). Siehe auch Schmidt-Kessel, Stellungnahme, S. 4; vzbv, Stel-
lungnahme, S. 5; Augenhofer, Stellungnahme, S. 7; BR-PlPr. 968, S. 170 B.

15 Kornmeier, Sammelklage auf Deutsch: Gemeinsam gegen die Großen, 02.05.2018,
abrufbar unter: https://www.tagesschau.de/inland/musterfeststellungsklage-faq-101.html (letz-
ter Abruf: 12.12.2021); Jahberg, Musterfeststellungsklage: Verbraucherschützer reichen
Sammelklage gegen VW ein, 31.10.2018, abrufbar unter: https://www.tagesspiegel.de/wirt
schaft/musterfeststellungsklage-verbraucherschuetzer-reichen-sammelklage-gegen-vw-ein/232
53562.html (letzter Abruf: 12.12.2021).

16 Cleven, Alle Hoffnung richtet sich auf die Eine-für-Alle-Klage, 02.11.2018, abrufbar
unter: http://www.haz.de/Nachrichten/Wirtschaft/Deutschland-Welt/Musterfeststellungsklage-
Alle-Hoffnung-richtet-sich-auf-die-Eine-fuer-Alle-Klage (letzter Abruf: 12.12.2021).

17 Kranz, NZG 2017, 1099.
18 Siehe etwa Halfmeier, ZRP 2017, 201 ff.; Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP 2018,

1321 ff.; Guggenberger/Guggenberger, MMR 2019, 9 ff.; Koch, MDR 2018, 1409 ff.
19 72. DJT, Beschlüsse, S. 7, abrufbar unter: https://djt.de/wp-content/uploads/2020/03/1

81130_djt_internet_72_beschluesse.pdf (letzter Abruf: 12.12.2021). Der Beschluss wurde
angenommen mit 21 zu 19 Stimmen bei 3 Enthaltungen.

20 Siehe etwa Röthemeyer, MDR 2019, 6 ff.;Meller-Hannich, Stellungnahme, S. 5, 7 f., 11;
Meller-Hannich, DRiZ 2018, 298, 300; Schmidt-Kessel, Stellungnahme, S. 12; Fölsch, DRiZ
2018, 214, 216 f.; Habbe/Gieseler, BB 2017, 2188, 2190; Balke/Liebscher/Steinbrück, ZIP
2018, 1321, 1324; Guggenberger/Guggenberger, MMR 2019, 8, 11 f.
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